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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

 
 

2mal6 GmbH
Umsetzungs- und 

Servicegesellschaft
In der Delle 23
31638 Stöckse 

(OT Wenden)

Präambel

(1) Diese „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der 2mal6 
GmbH Umsetzungs- und Ser-
vicegesellschaft“ (im Folgenden 
2mal6) gelten für alle Verträge 
zwischen der 2mal6 und ihren 
Auftraggebern über Leistungen, 
soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich schriftlich vereinbart 
ist.

(2) Für den Fall, dass einzelne 
Bestimmungen der Geschäfts-
bedingungen unwirksam werden 
sollten, berührt dies die Wirk-
samkeit der verbleibenden Be-
stimmungen nicht.

(3) 2mal6 ist berechtigt, Aufträge 
durch sachverständige unselb-
ständig beschäftigte Mitarbeiter, 
Werkvertragsnehmer und/oder 
freiberufliche Experten (ganz 
oder teilweise) durchführen zu 
lassen.

(4) Der Auftraggeber sorgt dafür, 
dass die organisatorischen Rah-
menbedingungen bei Erfüllung 
des Auftrages an seinem Ge-
schäftssitz ein möglichst unge-
störtes, dem raschen Fortgang 
des Auftragsprozesses förder-
liches Arbeiten erlauben.

(5) Der Auftraggeber sorgt dafür, 
dass – sofern nötig - seine Mit-
arbeiter und die gesetzlich vor-
gesehene und gegebenenfalls 
eingerichtete Arbeitnehmerver-
tretung (Betriebsrat) bereits vor 
Beginn der Tätigkeit der 2mal6 
von dieser informiert werden.

(6) Das Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Auftraggeber 
und der 2mal6 bedingt, dass der 
zuständige Projektleiter über 
vorher durchgeführte und/oder 
laufende Maßnahmen umfas-
send informiert wird.
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§1
Geltungsbereich und 
Vertragsgegenstand

(1) Die Geschäftsbedingungen 
gelten immer dann, wenn ihre 
Anwendung nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen wurde. Für den 
Fall, dass diese Geschäftsbe-
dingungen mit jenen des Auf-
traggebers konkurrieren, gehen 
gegenständliche Geschäftsbedin-
gungen vor.

(2) Die nachstehenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Aufträge über 
Beratungs-, Planungs-, Organi-
sations- und Umsetzungsmaß-
nahmen auf Werkvertragsbasis, 
soweit sich nicht aus dem Ange-
bot des Auftragnehmers oder aus 
schriftlichen Vereinbarungen der 
Beteiligten etwas Anderes ergibt.

(3) Gegenstand des Vertrages 
sind Dienstleistungen der allge-
meinen Unternehmensberatung 
sowie einer Kommunikations- 
und Kompetenzagentur, die 
unter Anwendung neuzeitlicher 
Kenntnisse und Erfahrungen 
nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Berufsausübung durch-
geführt werden.

(4) Alle Aufträge und sonstige 
Vereinbarungen sind nur dann 

rechtsverbindlich, wenn sie vom 
Auftraggeber ausdrücklich erteilt 
wurden. Ist der vollständige Auf-
tragsinhalt zu Beginn der Auf-
tragserteilung nicht oder nicht 
vollständig abschätzbar, kann 
eine mündliche oder schriftliche 
Rahmenvereinbarung geschlos-
sen werden. Wird ein Auftrag 
seitens des Auftraggebers 
schriftlich bestätigt und firmen-
mäßig gezeichnet, verpflichtet 
dieser gegenseitig nur in dem in 
der schriftlichen vertraglichen 
Vereinbarung (Werkvertrag) an-
gegebenen Umfang.

§2
Umfang des Auftrags

Der Umfang des Auftrags wird 
vertraglich vereinbart. Existiert 
keine schriftliche Vereinbarung, 
ergibt er sich aus den Umständen 
des konkreten Falles.

§3
Aufklärungspflicht 
des Auftraggebers/
Vollständigkeits- 
erklärung

Der Auftraggeber sorgt dafür, 
dass 2mal6 auch ohne deren 
besondere Aufforderung alle für 
die Erfüllung und Ausführung des 
Auftrages notwendigen Unterla-
gen zeitgerecht vorgelegt wer-

den und ihr von allen Vorgängen 
und Umständen Kenntnis gege-
ben wird, die für die Ausführung 
des Auftrages von Bedeutung 
sind. Dies gilt auch für alle Unter-
lagen, Vorgänge und Umstände, 
die erst während der Laufzeit des 
Auftrags bekannt werden.

§4
Sicherung der 
Unabhängigkeit

(1) Die Vertragspartner verpflich-
ten sich zur gegenseitigen Loya-
lität.

(2) Die Vertragspartner verpflich-
ten sich gegenseitig, alle Vorkeh-
rungen zu treffen, die geeignet 
sind, die Gefährdung der Unab-
hängigkeit der Experten und Mit-
arbeiter der 2mal6 zu verhindern. 
Zu unterlassen ist insbesondere 
die Einstellung oder sonstige 
Beschäftigung von Mitarbeitern 
der 2mal6, die in Verbindung mit 
der Auftragsdurchführung tätig 
gewesen sind, vor Ablauf von 
zwölf Monaten nach Beendigung 
der Zusammenarbeit. Ein Ver-
stoß gegen diese Bestimmung 
führt zu einer Konventionalstrafe 
von 10.000 €. Alternativ kann die 
Übernahme von Mitarbeitern der 

2mal6 nach Beendigung eines 

Auftrages mit einem separaten 

Vertrag geregelt werden.
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§5
Berichterstattung

(1) 2mal6 verpflichtet sich, über 
ihre Arbeit, die ihrer Mitarbeiter 
und gegebenenfalls auch die 
ihrer Experten schriftlich oder 
mündlich Bericht zu erstatten.

(2) Der Auftraggeber und 2mal6 
stimmen überein, dass für den 
Auftrag eine dem Arbeitsfort-
schritt entsprechende laufende/
einmalige Berichterstattung als 
vereinbart gilt.

(3) Den Schlussbericht erhält der 
Auftraggeber in angemessener 
Zeit (2-4 Wochen, je nach Art des 
Beratungsauftrages) nach Ab-
schluss des Auftrages, sofern ein 
Schlussbericht schriftlich ver-
einbart wurde und kein anderer 
Zeitraum bei Auftragserteilung 
vereinbart wurde.

(4) Ist das Werk in mehrere Ab-
schnitte (Phasen) unterteilt, so 
erhält der Auftraggeber je nach 
Arbeitsfortschritt Arbeitsunter-
lagen. Sie dienen als Information 
über den jeweiligen Projekt-
stand. Führen sie nicht zu einer 
unverzüglichen und begründeten 
Beanstandung, so gelten die Un-
terlagen als Interpretationshilfe 
für eine spätere Beurteilung des 
Vertragsgegenstandes im Hin-
blick auf seine Mängelfreiheit.

§6
Schutz des geistigen 
Eigentums der 2mal6, 
Urheberrecht und 
Nutzung

(1) Der Auftraggeber ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass die im 
Zuge des Auftrags von 2mal6, 
ihren Mitarbeitern und Experten 
erstellten Angebote, Berichte, 
Analysen, Gutachten, Organisa-
tionspläne, Programme, Leis-
tungsbeschreibungen, Entwürfe, 
Berechnungen, Zeichnungen, 
Datenträger und dergleichen nur 
für Auftragszwecke Verwendung 
finden. Insbesondere bedarf die 
entgeltliche und unentgeltliche 
Weitergabe beruflicher Äußerun-
gen jeglicher Art der 2mal6 an 
Dritte der schriftlichen Zustim-
mung durch 2mal6. Eine Haftung 
der 2mal6 dem Dritten gegen-
über wird damit nicht begründet.

(2) Die Verwendung beruflicher 
Äußerungen der 2mal6 zu Wer-
bezwecken durch den Auftrag-
geber ist unzulässig. Ein Verstoß 
berechtigt 2mal6 zur fristlosen 
Kündigung aller noch nicht 
durchgeführten Aufträge.

(3) Der 2mal6 verbleibt an ihren 
Leistungen ein Urheberrecht.

(4) Im Hinblick darauf, dass die 
erstellten Beratungsleistungen 
geistiges Eigentum der 2mal6 
sind, gilt das Nutzungsrecht 
derselben auch nach Bezahlung 
des Honorars ausschließlich für 
eigene Zwecke des Auftragge-
bers und nur in dem im Vertrag 
bezeichneten Umfang. Jede den-
noch erfolgte Weitergabe, auch 
im Zuge einer Auflösung des 
Unternehmens oder eines Kon-
kurses, aber auch die kurzfristige 
Überlassung zu Reproduktions-
zwecken zieht Schadenersatz-
ansprüche nach sich. In einem 
solchen Fall ist volle Genugtuung 
zu leisten.

§7
Mängelbeseitigung 
und Gewährleistung

(1) Die 2mal6 ist berechtigt und 
verpflichtet, nachträglich be-
kanntwerdende Unrichtigkeiten 
und Mängel an ihrer Leistung zu 
beseitigen. 2mal6 ist verpflichtet, 
den Auftraggeber hiervon unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. Die 
Gewährleistungspflicht beträgt 3 
Monate.

(2) Der Auftraggeber hat An-
spruch auf kostenlose Beseiti-
gung von Mängeln, sofern diese 
von 2mal6 zu vertreten sind. 
Dieser Anspruch erlischt sechs 
Monate nach Erbringung der be-
anstandeten Leistung (Berichts-
legung) der 2mal6.
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(3) Die 2mal6 wird alle Pflichten 
zur Erfüllung des Auftrags nach 
bestem Wissen und Gewissen 
erfüllen. Sie gewährleistet, alle 
Leistungen im Sinn des Auftrag-
gebers zu erbringen, ist aber 
hinsichtlich der inhaltlichen Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und Wahr-
heitsmäßigkeit seiner Arbeit auf 
die Mitarbeit des Auftraggebers 
angewiesen. Insbesondere hin-
sichtlich des Zahlenmaterials und 
anderer (vor allem zukunftsbezo-
gener) wirtschaftlicher Vorgaben 
(z.B. strategische Entwicklung, 
Personalentwicklung, Finanz-
kennzahlen, Liquidität) ist der 
Auftragnehmer gebunden, die 
Vorgaben des Auftraggebers 
umzusetzen und übernimmt 
keinerlei Gewähr für die inhalt-
liche Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Wahrheitsmäßigkeit der 
erarbeiteten Ergebnisse (z.B. 
Textdokumente, Berechnungen, 
Geschäftspläne), soweit diese 
auf Angaben des Auftraggebers 
beruhen bzw. aus Angaben des 
Auftraggebers resultieren.

(4) Im Falle der Gewährleistung 
hat Nachbesserung jedenfalls 
Vorrang vor Minderung oder 
Wandlung. Soweit darüber 
hinaus Schadenersatzansprüche 
bestehen, gelten die Bestimmun-
gen des § 8. 2mal6 übernimmt 
keine Gewährleistung, wenn eine 
im Auftrag des Auftraggebers be-
antragte Förderung seitens des 
Fördergebers aus welchem

 Grund auch immer nicht bewil-
ligt wird. Gleiches gilt im Fall von 
jeglicher anderen Form der Fi-
nanzierung, welche nicht positiv 
abgeschlossen wird.

(5) Die Beweislastumkehr, also 
die Verpflichtung der 2mal6 zum 
Beweis ihrer Unschuld am Man-
gel, ist ausgeschlossen.

§8
Haftung

(1) Die 2mal6 und ihre Mitarbei-
ter handeln bei der Durchführung 
der Beratung nach den allge-
mein anerkannten Prinzipien der 
Berufsausübung. 2mal6 haftet 
für Schäden nur im Falle, dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit nachgewiesen werden kann, 
und zwar im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften. Dies gilt auch 
für Verletzung von Verpflichtun-
gen durch beigezogene Kollegen 
bzw. Dienst- und/oder Werk-
vertragsnehmer jedweder Art. 
2mal6 haftet nicht, wenn eine im 
Auftrag des Auftraggebers bean-
tragte Förderung seitens des För-
dergebers aus welchem Grund 
auch immer nicht bewilligt wird. 
Gleiches gilt im Fall von jeglicher 
anderen Form der Finanzierung, 
welche nicht positiv abgeschlos-
sen wird.

(2) Der Schadenersatzanspruch 
kann nur innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem der oder 

die Anspruchsberechtigten vom 
Schaden Kenntnis erlangt haben, 
spätestens jedoch drei Jahre 
nach dem anspruchsbegründen-
den Ereignis gerichtlich geltend 
gemacht werden.

(3) Grundsätzlich ausgeschlossen 
ist eine Haftung für Drittschäden 
und Folgeschäden.

(4) Wird die Tätigkeit unter Ein-
schaltung eines Dritten, z.B. 
eines datenverarbeitenden 
Unternehmens, eines Wirt-
schaftstreuhänders oder eines 
Rechtsanwaltes durchgeführt 
und der Auftraggeber hiervon be-
nachrichtigt, so gelten nach dem 
Gesetz und den Bedingungen 
des Dritten entstehende Gewähr-
leistungs- und Haftungsansprü-
che gegen den Dritten als an den 
Auftraggeber abgetreten.

§9
Verpflichtung zur
Verschwiegenheit

(1) Die 2mal6, ihre Mitarbeiter 
und hinzugezogene Experten 
verpflichten sich, über alle An-
gelegenheiten, die ihnen im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit 
für den Auftraggeber bekannt 
werden, Stillschweigen zu be-
wahren. Diese Schweigepflicht 
bezieht sich sowohl auf den Auf-
traggeber wie auch auf dessen 
Geschäftsverbindungen.
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(2) Nur der Auftraggeber selbst, 
nicht aber dessen Erfüllungsge-
hilfen, kann 2mal6 schriftlich von 
dieser Schweigepflicht entbinden.

(3) 2mal6 darf Berichte, Gut-
achten und sonstige schriftliche 
Äußerungen über die Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers 
aushändigen. 2mal6 kann aber 
anonymisierte Berichte über sei-
ne Tätigkeit für den Auftraggeber 
veröffentlichen.

(4) Die Schweigepflicht des 
Experten/Projektleiters, seiner 
Mitarbeiter und der hinzugezo-
genen Experten gilt auch für die 
Zeit nach Beendigung des Auf-
trages. Ausgenommen sind Fälle, 
in denen eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Auskunftserteilung 
besteht.

(5) 2mal6 ist befugt, ihm an-
vertraute personenbezogene 
Daten im Rahmen der Zweck-
bestimmungen des Auftrages 
zu verarbeiten oder durch Dritte 
verarbeiten zu lassen. 2mal6 
gewährleistet gemäß den Be-
stimmungen des Datenschutz-
gesetzes die Verpflichtung zur 
Wahrung des Datengeheim-
nisses. Der 2mal6 überlassenes 
Material (Datenträger, Daten, 
Kontrollzahlen, Analysen, Pro-
gramme etc.) sowie alle Ergeb-
nisse aus der Durchführung der 
Arbeiten werden dem Auftragge-
ber zurückgegeben.

§10
Honoraranspruch

(1) 2mal6 hat als Gegenleistung 
zur Erbringung ihrer Leistungen 
Anspruch auf Bezahlung eines 
angemessenen Honorars durch 
den Auftraggeber.

(2) Wird die Ausführung des 
Auftrages nach Vertragsunter-
zeichnung durch den Auftrag-
geber verhindert (z.B. wegen 
Kündigung), so steht der 2mal6 
gleichwohl das vereinbarte Ho-
norar zu. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn eine im Auftrag des 
Auftraggebers beantragte För-
derung seitens des Fördergebers 
aus welchem Grund auch immer 
nicht bewilligt wird. Gleiches gilt 
im Fall von jeglicher anderen 
Form der Finanzierung, welche 
nicht positiv abgeschlossen wird.

(3) Die 2mal6 kann die Fertig-
stellung ihrer Leistung von der 
vollen Befriedigung ihrer Hono-
raransprüche abhängig machen. 
Die Beanstandung der Arbeiten 
der 2mal6 berechtigt, außer bei 
offenkundigen Mängeln, nicht 
zur Zurückhaltung der ihr zuste-
henden Vergütungen.

(4) Die Honorarsätze und sonsti-
ge in Rechnung gestellte Beträge 
enthalten keine Umsatzsteuer, 
diese wird dem Auftraggeber zu-
sätzlich in Rechnung gestellt.

(5) Alle Rechnungen sind sofort 
und ohne Abzug fällig. Bei Zah-
lungsverzug gelten die gesetz-
lichen Regelungen.

(6) Sind Festpreise vereinbart, so 
wird je ein Drittel der Auftrags-
summe bei Vertragsabschluss, 
bei Ablieferung und bei Abnahme 
des Werkes fällig.

§11
Honorarhöhe

Die Honorarhöhe richtet sich 
nach der schriftlichen oder 
mündlichen Vereinbarung des 
Kunden mit der 2mal6 GmbH. 

§11
Anzuwendendes 
Recht, Erfüllungsort, 
Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durch-
führung und die sich daraus 
ergebenden Ansprüche gilt 
ausschließlich deutsches Recht, 
sofern nichts Anderes vereinbart 
wurde.

(2) Erfüllungsort und Gerichts-
stand ist Hannover.

Stöckse, Januar 2018
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